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BAD RAPPENAU - BONFELD  -  BEBAUUNGSPLAN „GEWERBEGEBIET BUCHÄCKER ERWEITERUNG“ ENTWURF VOM 03.03.2016 
 
 
BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 BauGB): 
Mit Schreiben vom 10.03.2016 wurde die erneute Beteiligung der Behörden durchgeführt. Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart – 14.04.2016 
- Regionalverband Heilbronn-Franken – 14.04.2016 
- Landratsamt Heilbronn – 07.04.2016 
- Syna GmbH – 23.12.2015 

 
Folgende Behörden haben eine Stellungnahme ohne Anregungen oder Bedenken abgegeben: 
Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Syna GmbH, Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Die Planunterlagen wurden öffentlich ausgelegt vom 18.03.2016 bis zum 18.04.2016.  
Es wurde keine Stellungnahme von Bürgern abgegeben. 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden und Bürger dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Stellung-
nahmen und Behandlungsvorschläge der Planer (Bebauungsplanung: Braun + Nagel GmbH, Umweltplanung: Ingenieurbüro für Umweltplanung Dipl.-Ing. 
Walter Simon) gegenübergestellt. 
 

 

 
Eberstadt, den 22.04.2016 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 

Beratender Ingenieur BDB 

 

 

 
 
 
 

 
 

  Im Weidengrund 22/2 
74246 Eberstadt 
mail@braun-nagel.de 

Tel. 07134/5103-225 
Fax 07134/5103-226 
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Kenntnisnahme 
 
 
Im gesamten Baugebiet Buchäcker ist die Grundflächenzahl 0,6 festgesetzt. Sie 
liegt deutlich unter der Obergrenze für die Grundflächenzahl in einem Gewerbe-
gebiet von 0,8. Bei der vorgesehenen Ansiedlung eines Logistikunternehmens 
muss mit einem hohen Anteil von Verkehrs- und Stellplatzflächen auf dem Bau-
grundstück gerechnet werden. Da für diese Flächen eine Anrechnungspflicht bei 
der Grundfläche besteht, ist die angeregte Reduzierung der Grundflächenzahl 
nicht möglich, ohne gleichzeitig die Betriebsansiedlung zu verhindern. Auch „flä-
chensparende Stellplatzanlagen“ stehen im Gegensatz zur beabsichtigten 
Grundstücksnutzung für ein Logistikunternehmen. 
 
Hinsichtlich der Höhenentwicklung bzw. der entstehenden Abgrabungen und 
Aufschüttungen wurde durch die Aufnahme von detaillierten Festsetzungen zur 
Ausbildung und Staffelung von Böschungen und Stützmauern bzw. deren Be-
pflanzung eine möglichst verträgliche Einbindung in das Landschaftsbild gewähr-
leistet.  
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Die Lage der Lerchenfenster wurde zwischenzeitlich mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abgestimmt. 
 
 
 
 
Der öffentlich-rechtliche Vertrag zu den vorgezogenen artenschutzrechtlichen 
Maßnahmen wurde vorbereitet und mit der Naturschutzbehörde abgestimmt. Er 
wird dem Gemeinderat vor dem Satzungsbeschluss vorgelegt. 
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Die Ausgleichsmaßnahmen wurden geändert. Die Anpassung ist nicht mehr not-
wendig. 

 


